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CEF-Maßnahmen Haselmaus

CEF-Maßnahmen Haselmaus

CEF-Maßnahmen Haselmaus

CEF-Maßnahmen Haselmaus

CEF-Maßnahmen Haselmaus

2. Rodungsabschnitt 
2023/24

abgeschlossener
1. Rodungsabschnitt 
im Abbaubetrieb

Abtransport 
gefällter Bäume

Abtransport 
gefällter Bäume

Eichen-Aufforstungen mit Birkenaufwuchs in 
verbleibendem Randbereich zwingend zu erhalten

Birkenbestand auf
verbleibendem Rand-
bereich der Miete ist
zwingend zu erhalten

Rodung des Fichtenaltbestandes
samt Unterwuchs von Oktober 2023
bis Februar 2024, Abtransport der 
gefällten Bäume über Norden oder
Osten, Wurzelstockentnahme ab
Anfang Mai 2024

Fällung der 10 Biotopbäume im Sep-
tember 2023 in Absprache mit Tieröko-
logen, ggf. eine Woche vor Fällung sind 
Höhlen durch einen Tierökologen abzu-
kleben, evtl. anfallende Äste mit Höhlen 
sind an anderen Bäumen im Umfeld 
aufzuhängen, Abtransport der gefällten 
Bäume über Norden oder Osten, 
Wurzelstockentnahme ab Mai 2024

Brombeerbestände sowie Sträucher
von Oktober 2023 bis Februar 2024
roden, Wurzelstockentnahme ab Mai
2024, Mindestabstand für Freischneider
zum Boden von 10 cm zwingend einhalten, 
Mähgut muss auf Fläche verbleiben, Ab-
räumen ab Anfang Mai (ggf. bei warmer 
Witterung bereits ab Mitte April, vorab bei 
Tierökologen erkundigen)

Rodung der Eichen-Aufforstung samt 
Unterwuchs von Oktober 2023 bis 
Februar 2024, ab Mai 2024 Abtransport 
der gefällten Bäume nur über Osten 
sowie Wurzelstockentnahme 

Abtransport 
gefällter Bäume

KIESABBAUGEBIET HÖLLKREUT

Gemeinde Furth

ERWEITERUNG  SÜDWEST
Bauabschnitte BA X und BA XI

Papiererstrasse 16                  84034 Landshut
Tel. 0871/273936       email: kerling-linke@t-online.de

MARION LINKE  +  KLAUS KERLING
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN     BDLA

Antragssteller:

Firma Eichstetter 
Kieswerk - Erdbau - Recycling
Landshuter Straße 7
84095 Furth

M 1 : 1.000
CEF-MASSNAHMEN HASELMÄUSE
2. RODUNGSABSCHNITT 

Grundstücksgrenzen, Flurnummern

ursprünglicher Geländeverlauf laut Katasterkarte

Planungsgebiet "Erweiterung Südwest" 
Bauabschnitte BA X und XI, 2,2 ha,
davon 1,93 ha geplante Abbaufläche

1401

445

Einzelbaum (B 313) mit Höhlen und / oder Toholz-
strukturen (Biotopbaum), E = Stiel-Eiche, 
Bu = Rot-Buche, Bi = Birke, V = Vogel-Kirsche

sonstige Planzeichen

CEF-Maßnahmen Haselmaus, Kennzeichnung der
aufgewerteten Waldbereich im Nutzungsmosaik als
Grundlage für die Revierberechnung, 1.465 m²

CEF-Maßnahmen Haselmaus, konkrete Vorgaben
zu Auflichtung, Einbringen von Totholz und Unter-
pflanzung mit Nahrungssträuchern

CEF-Maßnahmen

Rodungsmaßnahmen im 2. Rodungsabschnitt 2023/24
Rodung des Fichtenaltbestand bis Ende 02/2024,
Wurzelstockentnahme ab 05/2024 

Brombeerbestände sowie Sträucher von 10/2023 
bis 02/2024 roden bzw. Freischneider mähen, mind. 
10 cm Bodenabstand, Abräumen des Mähgutes bzw.
Wurzelstockentnahme ab 05/2024

Fällung der 10 Biotopbäume 09/2023 in Absprache 
mit Tierökologen, ggf. eine Woche vor Fällung sind 
Höhlen durch einen Tierökologen abzukleben, evtl. 
anfallende Äste mit Höhlen sind an anderen Bäu-
men im Umfeld aufzuhängen, auch hier Wurzel-
stockentnahme erst ab 05/2024

Erhalt wertvoller Haselmaushabitate in den Abstandsflächen
Eichen-Aufforstung mit Birkenaufwuchs zu erhalten, 
keine Eingriffe / Birkenbestand auf verbleibendem 
Randbereich der Miete zwingend erhalten / Erhalt 
vorhandener Waldrandbereiche, gesamt 1.387 m²

gezeichnet:                                  31.01.2023, Linke / VoggQuelle: Luftbild (www.geoportal.bayern.de) © Bayerische Vermessungsverwaltung 2021, Befliegung vom 22.04.2020


